
Anlage 2:  

GSP/GAP-Siegelabrechnung 2025 - Anleitung für die AÜK-Plus-Software  
Diese Siegeljahresabrechnung ist im Sinne einer Inventur durch den Betrieb zu dokumentieren und bis 

spätestens 31.01.2026 an die Innung zu liefern.  

 

So erstellen Sie Ihre GAS-Siegelabrechnung:  
  

1. Wichtig – Vorabprüfung:  

  
Prüfen Sie bitte, ob Ihrerseits alle im Jahr 2025 durchgeführten Untersuchungen im AÜK Plus eingegeben 

wurden. Hierzu ist in der Übersicht (siehe folgende Abbildung) nachzuprüfen, ob dort  

Untersuchungen mit einem Ausrufezeichen stehen (= in Bearbeitung). Diese Datensätze müssen aufgrund von 
fehlenden Daten (Name des Inspektors, Prüfmittel…) noch bearbeitet werden. Vervollständigen Sie bitte die 
fehlenden Daten unter Menüpunkt „Maske“ und schließen Sie die Bearbeitung unter Menüpunkt 
„Abschließen“ ab.  
 

 

   

2. Siegel richtig ausbuchen   

Wenn Sie im Laufe des Jahres Siegel doppelt verklebt haben oder Siegel beschädigt wurden, müssen diese 
ordnungsgemäß aus dem Programm ausgebucht werden.  

1.Schaltfläche „Siegel & Plaketten“ klicken  

2. Schaltfläche „Neu“   

3. Sonderabgang eingeben  

 

 

     



 

Die doppelt verklebten bzw. kaputten AU-Siegel müssen mit der Jahresabrechnung zusammen zurückgeschickt werden!  

  

3. Füllen Sie das zugesandte Jahresabrechnungsformular vollständig aus.  

  

 

  

  

4. Drucken Sie aus Ihrem AÜK Plus den Bestandsnachweis und die Zugänge / Sonderabgänge aus  

  

Bestandsnachweis ausdrucken:  

1. Schaltfläche „Siegel und Plaketten“ klicken  

2. Schaltfläche „Drucken“ klicken  

3. „Bestandsnachweis GAS-Nachweis-Siegel“ auswählen  

4. Kalenderjahr „2025“ auswählen 

5. Drucken  

           Zugänge/ Sonderabgänge ausdrucken:  

1. Schaltfläche „Siegel und Plaketten“ klicken  

2. Schaltfläche „Drucken“ klicken  

3. „Zugänge / Sonderabgänge GAS-Nachweis-Sigel“ 
auswählen  

4. Kalenderjahr „2025“ auswählen 

5. Drucken  
 

Fehlende Unterlagen bzw. Nachweissiegel führen dazu, dass die Jahresabrechnung nicht bearbeitet werden kann.   
(siehe Informationen zum GSP/GAP-Abrechnungsformular, Anlage 1, Seite 1)  

  

   


